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Vorwort 

"Soll eine Arbeit als wissenschaftlich qualifiziert werden, so 
muß ihr Verfasser  an erster Stelle das Material kennen und be-
herrschen, das die Grundlage der Arbeit bildet und zu ihrem 
Verständnis erforderlich  ist. ... Der Verfasser  muß mit diesem 
Material so vertraut sein, wie es für den Aufseher einer Chaus-
see selbstverständlich ist, daß er alle Häuser und Bäume, alle 
schlechten und gefährlichen Stellen an dieser Chaussee kennt." 

Gustav  Schmoller 1 

Die nachfolgende Abhandlung ist das Ergebnis meines langjährigen For-
schungsinteresses, das sowohl von frühen Erörterungen wirtschaftlicher  Fra-
gen im Kreise bekannter Wirtschaftsführer  im Elternhaus als auch später von 
den Beiträgen der wissenschaftlichen Fachgelehrten der Universität zu Köln 
und dann meiner langjährigen selbständigen praktischen Berufstätigkeit  in der 
Vermögens- und Steuerberatung profitierte. 

Gefragt,  was mich im Laufe meines wissenschaftlichen Studiums am stärk-
sten beeindruckte, müßte ich auf so extreme Positionen der wissenschaftstheo-
retischen Auseinandersetzung der 50er Jahre, die von Hans Albert und dem 
Einfluß der wirtschaftspolitischen Ideen Alfred Müller-Armacks und Gerhard 
Weissere ausgingen, hinweisen. Andererseits würde es das Bild verfalschen, 
verschwiege ich die vielen Erkenntnisse, die mir in den Seminaren der profi-
lierten Gelehrten der Universität zu Köln der 50er und 60er Jahre, und zwar in 
der Philosophischen Fakultät, der Rechtswissenschaftlichen Fakultät und der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät zuteil wurden. 

Mein Interesse hat infolge einer naturwissenschaftlichen universitären 
Vorbildung während meiner Studien schwerpunktmäßig den methodologi-
schen Auseinandersetzungen zwischen Gustav Schmoller und seinen vielen 
Gegnern gegolten. Die Diskussion um die wissenschaftstheoretischen Diffe-
renzen hat mich seit der Studienzeit an der Kölner Universität fasziniert. 

1 Zitiert nach seinem späten Schüler Dr.  jur.  Dr.  phil.  Rolf  Grabower,  ehemals Ministerialreferent 
im Reichsfinanzministerium und nach 1945 Oberfinanzpräsident  in Nürnberg, in: Zur ethischen Be-
trachtungsweise im Abgabenrecht (Steuer und Wirtschaft 1959, Teil 1, Sp. 563). 
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Ich habe daher Herrn Professor  Dr. Jürgen G. Backhaus dafür zu danken, 
daß er mich im Jahr 1992 ermutigte und mir sodann zusetzte, meine Er-
kenntnisse über Gustav Schmollers Beiträge zur Sozialpolitik niederzuschrei-
ben. Ich habe ihm weiter dafür Dank zu sagen, daß er mir die Anregung gab 
und mir Mut machte, die nun vorliegende Abhandlung zu schreiben. Dabei 
möchte ich daraufhinweisen, daß ich von Herrn Professor  Backhaus nicht nur 
einige wichtige Gesichtspunkte für diese Abhandlung erhielt, sondern auch in 
vielen seiner von unvoreingenommenem Forschungsinteresse getragenen Se-
minarveranstaltungen an der Rijksuniversiteit Limburg in Maastricht/Nieder-
lande zahllose Ratschläge erfuhr. 

Auch die umfangreichen Kenntnisse über die Freiburger Schule und die Li-
teraturhinweise von Herrn Dr. Gerrit Meijer waren für mich von großem Wert. 

Für den Wahrheitsgehalt meiner Thesen habe ich freilich selbst einzustehen. 
Sie werden, dessen bin ich gewiß, nicht überall widerspruchsfrei  bleiben. 

Ich hätte zu meiner Niederschrift  nicht ansetzen und sie später bestimmt 
nicht vollenden können, wenn mir meine Ehefrau Marlis nicht die zeitauf-
wendigen Tätigkeiten in meiner Steuerberatungspraxis zum großen Teil abge-
nommen und wenn sie nicht mit viel Geduld in ihrer Freizeit jedes Wort dieser 
Abhandlung niedergeschrieben hätte. 

Daß ich meinem Schwiegersohn Heiner den Sieg über die Tücken der Com-
putertechnologie verdanke und ohne die systematische Erfassung der Literatur 
durch meine Tochter Andrea die problemträchtigen Anmerkungen nicht hätte 
niederschreiben können, möchte ich erwähnen. 

Hervorheben möchte ich auch noch, daß ich meine Arbeit ohne die Hilfsbe-
reitschaft  der Mitarbeiter der Kölner Universitätsbibliothek, aber auch deijeni-
gen des Steuerrechtsseminars nicht hätte bewältigen können. 

Köln, im Januar 1996 Reginald  Hansen 
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Α. Warum diese Abhandlung ? 
Die Einkommensteuer als "Königin der Steuern" 

und ihre Bedeutung als "schönstes und bestes 
finanzpolitisches Instrument" 

Für Johannes Popitz war die Einkommensteuer die "Königin der Steuern",1 

für den Nationalökonomen Adolf Lampe "die Zentralsonne" unter den Abga-
ben.2 Joseph Schumpeter sprach von dem "schönsten und besten finanzpoliti-
schen Instrument".3 Inzwischen tritt die volle Bedeutung dieser Aussagen für 
jeden erkennbar zutage: Sieht man von dem stark wachsenden Bereich der 
Sonderabgaben ab, so läßt sich festhalten, daß der moderne Rechtsstaat, als 
welcher sich die Bundesrepublik Deutschland versteht, "wesentlich ein So-
zialstaat in seiner Eigenschaft als Steuerstaat ist."4 

Die Finanzierung von Bund, Ländern und Gemeinden hat nach der Verfas-
sung aus dem Ertrag der Steuern und Finanzmonopole zu erfolgen. 

Von der herausragenden Bedeutung der Einkommensteuer im Gesamtsystem 
der Besteuerung werden wir sogleich erfahren.  Dennoch ist sie bis heute hef-
tigst umstritten geblieben. 

1 Popitz,  J. (1926), S. 402. 
2 Lampe, A. (1934), Reine Theorie..., S. 222. 
3 Schumpeter , J. (1929), S. 381. Schumpeter  vertrat die bei Volkswirten herrschende Überzeugung, 

die der Herausgeber des "Deutschen Volkswirt" G. Stolper  1929 in einem umfangreichen "Finanz-
plan" entwickelt hatte. Danach stand der Tarifzugriff  der ESt von 40% in der Spitze notwendigen 
Investitionen im Wege. Da Schumpeter  argwöhnte, eine Senkung des Tarifs und vor allem eine stärke-
re Besteuerung der verbrauchten Einkommensteile sei nicht durchsetzbar, glaubte er, die ESt habe 
ihren Zenit als finanzpolitisches Instrument, als "schönste Blüte der Steuerkultur" und "höchste Errun-
genschaft der Steuertechnik" überschritten. Sie war nach Schumpeter  "die Steuer des bürgerlichen 
Liberalismus" (S. 382). In einer vergleichbaren Situation glaubte 1950 G. Schmölders,  das Schicksal 
der für die BRD für einen Wiederaufbau aus Ruinen lebensnotwendigen Investitionstätigkeit hänge 
von einer Herabsetzung des Tarifzugriffs  und einer wirtschaftspolitischen Ausrichtung der ESt ab. Der 
Umfang der Eignung der Einkommensbesteuerung als Institution zur wirtschaftspolitischen Steuerung 
der Volkswirtschaft durch den instrumentalen Einsatz ihrer einzelnen Ermittlungs-, Bewertungs- und 
Tarifvorschriften  war beiden Gelehrten noch nicht übersehbar. Siehe Schumpeter , J. (1930), S. 695; 
Schmölders,  G. (1948), S. 481; ders. (1953), S. 58, S. 68. 

4 Isensee, J. (1977), S. 410; Zitat entnommen aus: Forsthoff,  E. (1977). Der Sozialstaat ist nach 
Forsthoff  "unausweichlich auf den Steuerstaat als Vehikel angewiesen". Darin kommt der ESt die 
größte Bedeutung zu. 

2 Hansen 
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Erst kürzlich räsonierte in einer von Richtern am höchsten deutschen Fi-
nanzgericht herausgegebenen Steuerzeitschrift  ein sachkundiger Autor - wenn 
auch scherzhaft  - über eine Totalreform des deutschen Steuersystems bei 
Fortfall  von Einkommen- und Körperschaftsteuer  und deren Ersetzung durch 
eine geradezu atemberaubende Erhöhung der Umsatzsteuer.5 Ein bekannter 
Steuerrechtler wollte die Einkommensteuer gelegentlich zornig ganz abge-
schafft  wissen, sofern es nicht endlich gelinge, sie an den Ansprüchen gerech-
ter und gleichmäßiger Besteuerung zu orientieren.6 Andererseits erwähnte er 
aber deren Qualifikation, bei den Harmonisierungsbemühungen für Europa als 
"geistiger Exportartikel" zu dienen,7 wobei er sofort  in einer Anmerkung bei-
läufig einwarf:  "Aber seien wir ehrlich: Das deutsche Steuerrecht ist schlechter 
als sein Ruf'.8 Tatsächlich wurde 1991 dessen langjähriger Assistent und 
Nachfolger im Lehramt vom deutschen Bundesfinanzministerium mit der 
Ausarbeitung eines Gesetzeswerkes zur Einkommensteuer für liberalisierte 
osteuropäische Republiken auf Grundlage der deutschen Erfahrungen betraut.9 

So schlecht kann wohl das Steuersystem eines Landes, das nach dem letzten 
Krieg einen unvergleichbaren Aufschwung erlebte, nicht sein, so wird sich 
mancher sagen, der die unterschiedlichen Bewertungen abzuwägen sucht. 

Fragen wir uns nun, für welche Problemlösungen das deutsche Einkom-
mensteuerrecht nach seiner spezifischen Ausgestaltung geeignet ist. Kommt es 
gar wiederum anläßlich der Harmonisierung größerer Wirtschaftsräume als 
Exportartikel infrage ? Das preußische EStG von 1891, dessen Rahmenkon-
zeption das heute gültige EStG der Bundesrepublik Deutschland noch weitge-
hend bestimmt, hat tatsächlich vielen Ländern in der ganzen Welt als Muster 
gedient.10 Die "preußische Type" des Einkommensteuerrechts setzte am 24. 
Juni 1891 - wie kürzlich von Steuerrechtlern in Gedenkfeiern festgehalten 

5 Janssen, B. (1991), S. 594. 
6 Tipke,  K. (1980), Steuergerechtigkeit..., S. 296: "... so liegt im übrigen die Frage nahe, ob sie für 

unser Land, obwohl ja kein Entwicklungsland, überhaupt eine geeignete Steuer ist". Nach Tipke  ist die 
Einkommensteuer "in ihrem gegenwärtigen Zustand ... als Königin der Steuern entthront", s. Steuer-
recht, 12. Aufl. 1990, S. 185, S. 178; ders. (1986), Ober Steuervereinfachung ..., S. 65; ders. (1988), 
Über richtiges Steuerrecht..., S. 262; ders. (1979), S. 77. 

7 Tipke,  K. (1976), Über Steuergesetzgebung ..., S. 307; ders. (1990), S. 309. Ähnliche Vorstellun-
gen über die Eignung des preuß. ESt-Rechts als Exportartikel äußerte bereits 1903 Fuistmg  mit in-
haltlichen Auffassungen,  die mit denen Tipkes  absolut unvereinbar sind, Fuisting,  B. (1903), Ein-
kommensbesteuerung ..., S. I. 

8 Tipke,  K. (1976), Über Steuergesetzgebung, S. 307, Anm. 85. 
9 Lang, J. (1992), S. 3. 
1 0 Das preußische EStG war von großem Einlluß, wenn nicht gar bestimmend für den gesamten 

deutschen Sprachraum. Ähnlich verhielt es sich mit der späteren AO, die ζ. B. heute noch für Luxem-
burg grundlegend ist, hierzu: Tipke,  K. (1976), Über Steuergesetzgebung.... S. 307, Anm. 85. Erwähnt 
werden auch Japan und China (Taiwan), s. Halfar,  B., S. 397. 
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wurde - bis heute, also für 100 Jahre "den Maßstab für Deutschland".11 Ist das 
deutsche Einkommensteuerrecht gar mit den großen Gesetzeskodifikationen 
zur Jahrhundertwende, wie dem Strafgesetzbuch, dem Bürgerlichen Gesetz-
buch, den Prozeßordnungen und anderen Regelungssystemen insoweit ver-
gleichbar ? 

Hierzu vorerst einige Zahlen aus der Bundesstatistik: Die gesamten Steuer-
einnahmen der Gebietskörperschaften  der Bundesrepublik Deutschland betra-
gen ca. 25% des Bruttosozialproduktes. Sie erreichten im Jahr 1993 DM 748 
Mrd. Davon entfielen 44,99%, also DM 336,5 Mrd. auf die mit der Einkom-
mensteuer in direktem Zusammenhang stehenden einzelnen Steuerarten.12 

Nach vorläufigen Schätzungen betrugen die gesamten Steuereinnahmen im 
Jahr 1992 einschließlich der neuen Bundesländer noch DM 731,7 Mrd.13 

Die zur Einkommensteuer zu rechnenden Abgaben sind inzwischen auf etwa 
DM 350 Mrd. aufgelaufen.  Diese Steuereinnahmen in Höhe von fast 11% des 
gesamten Bruttoinlandsproduktes sind mithin von der rechtlichen Ausgestal-
tung einer einzigen Steuerart betroffen. 14 

Der Tarifzugrifif  des heute geltenden EStG ist progressiv ausgestaltet. Er er-
reicht derzeit bei einem steuerpflichtigen Einkommen von DM 120.042,— den 
Spitzensatz von 53%.15 Der Körperschaftsteuersatz  beträgt im Regelfall 
50%.16 

Bei Kenntnisnahme dieser Zahlenzusammenhänge wird die Nervosität ver-
ständlich, mit der zuständige oder betroffene  Behördenleiter und verantwort-
liche Politiker reagieren, wenn eingefahrene Besteuerungsmodalitäten in der 
Diskussion infrage gestellt oder gar von Finanzgerichten Novellierungen aus 
Verfassungsgründen angemahnt werden. Bei 29 Mio. steuerpflichtigen Ar-
beitnehmern sind schnell durch Abänderung gewohnter Regelungen Fehlbe-
träge in mehrfacher  Milliardenhöhe im jährlich gesetzlich verabschiedeten 
Haushalt erreicht. 

11 Großfeld,  B. (1981), S. 46\ Bayer,  H. W. (1991, S. 334, S. 339. 
1 2 Aus: BMF: Der Bundeshaushalt. Unser Geld, Bonn 1994, S. 6, S. 8; ders., Der Finanzplan des 

Bundes 1993 bis 1997, S. 80, Bonn 1994. 
1 3 Mitteilung des BMF in: Süddeutsche Zeitung vom 22.6.1993 und Kölnische Rundschau vom 

26.2.1993. 
1 4 Das KStG verweist in den §§ 7 und 8 für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage auf die Vor-

schriften des EStG. Die LSt ist eine Erhebungsform der ESt. Die VSt wurde als Besteuerung des 
fundierten Einkommens konzipiert. 

1 5 § 32 a Abs. 1 Ziff.  4 EStG (1993). 
1 6 § 23 Abs. 1 KStG 1993. 
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